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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Ende 2012 legte das Eidgenössische Personalamt (EPA) den vierjährlich zu erstellenden
Evaluationsbericht zur Förderung der Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung vor.
Der Bericht zeigt auf, dass der Anteil französischsprachiger Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den letzten vier Jahren leicht zugenommen hat und mit 21,2% dem
Sollwert von 22% immer näher kommt. Ebenfalls noch nicht beim Sollwert angelangt ist
der Anteil italienischsprachiger (6,7%; Soll: 7%) und rätoromanischsprachiger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (0,3%; Soll 1%). In der Bundesverwaltung
übervertreten ist entsprechend die deutsche Sprache (71,8%; Soll: 70%). Obwohl mit
Artikel 9 des Sprachengesetzes Bundesangestellte das Anrecht auf die Muttersprache
als Arbeitssprache haben, zeigte die Befragung des Personals im Jahr 2011, dass
lediglich 73% in ihrer bevorzugten Amtssprache arbeiten. Das EPA wies zudem
verschiedene unternommene Massnahmen zur Förderung der Mehrsprachigkeit aus,
wie etwa eine zentralisierte Sprachausbildung, Marketinganstrengungen, um den Bund
als Arbeitgeber auch in der französischen und italienischen Schweiz bekannt zu machen
oder die Erarbeitung von Massnahmenkatalogen durch die Bundeskanzlei und die
Departemente. Die Räte waren mit dem Erreichten noch nicht zufrieden und forderten
in einer Motion der staatspolitischen Kommission des Ständerats (SPK-SR) eine
Zentralisierung der strategischen Steuerung für die Förderung der Mehrsprachigkeit
beim EFD. Weiter beauftragten sie den Bundesrat dafür zu sorgen, dass Führungskräfte
zwei Amtssprachen aktiv und eine dritte passiv beherrschen, wobei die Ausbildung vom
Arbeitgeber zu bezahlen sei. Für die Umsetzung dieser Massnahmen solle die Regierung
einen Mehrsprachigkeitsbeauftragten ernennen. Zwei noch nicht behandelte Postulate
Romano (cvp, TI) (12.4050) und Cassis (fdp, TI) (12.4265) verlangen zudem einen
vertieften Bericht zur Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung. 1

MOTION
DATUM: 27.12.2012
MARC BÜHLMANN

Landesverteidigung

Ausrüstung und Beschaffung

Marco Romano (cvp, TI) hatte Mitte 2015 eine Motion eingereicht, mit der er erwirken
wollte, dass Güter und Dienstleistungen für die Armee auch durch KMU geliefert, bzw.
erbracht werden können. Die Armasuisse sollte verpflichtet werden, Ausschreibungen
grundsätzlich immer in den drei Amtssprachen zu publizieren und die verlangten
Produktionsmengen auf die Möglichkeiten der KMU abzustimmen. Darüber hinaus
sollen aber insbesondere auch Anstrengungen unternommen werden, um Unternehmen
in die Beschaffungsprozesse einzubinden, die nicht in den grösseren
Produktionsregionen des Mittellandes angesiedelt sind. Mit den hochwertig
produzierenden KMU als "Rückgrat der Schweizer Wirtschaft" seien die
Voraussetzungen gegeben, jedoch würden hunderte Firmen aufgrund hoher
Mengenanforderungen und kurzen Fristen ausgeschlossen. Hierin sah der Motionär
noch grosses Potenzial, zumal frühere Anstrengungen der Armee, vermehrt auf
Schweizerische Produkte zu setzen, sehr geschätzt worden seien. 
Der Bundesrat zeigte sich zurückhaltend bezüglich dieser Forderungen. Zwar
anerkannte er die Stossrichtung der Überlegungen, verwies aber auch auf zahlreiche
Bestimmungen, in denen bereits weitgehende Regelungen diesbezüglich umgesetzt
werden. Ausschreibungen werden über das Gesetz und die Verordnung über das
öffentliche Beschaffungswesen geregelt – dort wird auch der Grundsatz der
Gleichbehandlung aller Anbieter hoch gehalten und ebenso die Achtung der
Sprachregionen. Im Falle von Bauten ist festgelegt, dass gerade auch die Amtssprache
des Standorts der Gebäude im Ausschreibungsverfahren benutzt wird. In der Summe
kam die Landesregierung zum Schluss, dass die geforderten Anliegen bereits erfüllt
seien, weswegen die Motion zur Ablehnung beantragt wurde. Im Bereich der Sprachen
seien Neuerungen im sich in Revision befindlichen Beschaffungsrecht zu erwarten.
Im Herbst 2016 gelangte die Motion in den Nationalrat. Romano gab seinem Anliegen
nochmals Ausdruck und fokussierte dabei auf die Sprachenfrage. Es sei essenziell, dass
die Beschaffungsaufträge in den drei Amtssprachen vorlägen. Auch wenn der Bundesrat
diesbezüglich Verbesserungen in Aussicht stelle, gab sich Romano skeptisch ob der

MOTION
DATUM: 20.09.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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tatsächlichen Umsetzung in diesem konkreten Feld. Der Verteidigungsminister äusserte
sich nur kurz zum Antrag und blieb beim Verweis auf die laufenden Arbeiten. Der
Nationalrat liess sich aber nicht auf die Haltung der Regierung ein und nahm die Motion
an. 106 Ja-Stimmen standen 81 Nein-Stimmen gegenüber, ein Ratsmitglied enthielt
sich. 2

Es verging einige Zeit, bis die Motion Romano (cvp, TI) wieder auf der Agenda der
eidgenössischen Räte stand. Zunächst befasste sich die WAK-SR mit dem Thema, wobei
sie dies gleichzeitig mit weiteren Geschäften tat, die ebenfalls das Beschaffungswesen
betrafen. In Sachen Armasuisse und der Forderung der Motion, Produktionsmengen auf
die Möglichkeiten der KMU abzustimmen, nahm die Kommission eine ablehnende
Haltung ein, da das Bundesamt für Rüstung bereits heute bestrebt sei, die
Beschaffungsmengen so aufzuteilen, dass sie besser auf KMU zugeschnitten seien. Mit 5
zu 3 Stimmen und 4 Enthaltungen wurde dem Plenum die Ablehnung beantragt.

In der Wintersession 2018 setzte sich der Ständerat ebenfalls im Rahmen einer
grösseren Debatte zum Beschaffungswesen mit der Vorlage auseinander. Eine Debatte
zur Motion Romano fand nicht statt, sie wurde in globo mit den anderen Geschäften
abgelehnt. Einzig eine Motion Müri (svp, LU; Mo. 17.3571) nahm die kleine Kammer an. 3

MOTION
DATUM: 10.12.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Menschen mit Behinderungen

Die im Juni 2019 eingereichten gleichlautenden Postulate Lohr (cvp, TG) (19.3670),
Romano (cvp, TI) (19.3672), Reynard (sp, VS) (19.3684) und Rytz (gp, BE) (19.3668)
forderten vom Bundesrat einen Bericht über die Möglichkeiten der rechtlichen
Anerkennung der Schweizer Gebärdensprachen und eine Überprüfung, ob eine
Anerkennung der Gebärdensprachen – insgesamt gibt es drei solche Sprachen in der
Schweiz – als «Teillandessprache[n] oder Kultur- bzw. Sprachminderheit[en]» möglich
sei, damit die Gehörlosenkultur gezielter geschützt werden könnte. Zusätzlich sollen
konkrete Massnahmen im Sinne des Aktionsplans der BRK der UNO erstellt werden, «um
die vollständige inklusive und barrierefreie Teilhabe von Gehörlosen und
Hörbehinderten zu erreichen». Im Bericht sollte der Bundesrat folgenden Punkten
nachgehen: Wo die  Schweiz im internationalen Vergleich stehe, wo «Schwächen und
Verbesserungsmöglichkeiten im Bericht Behindertenpolitik» vorhanden seien und wie
Bund und Kantone garantieren können, «dass Gebärdensprache für gehörlose Kinder
und deren Angehörige in der Frühförderung» angeboten werde. Ferner forderte das
Quartett den Bundesrat auf, abzuklären, ob Gehörlose am Arbeitsmarkt
gleichberechtigt teilnehmen können und ob die Gesundheitsversorgung für Gehörlose
barrierefrei zugänglich sei. Rytz, Lohr, Romano und Reynard begründeten Ihre Postulate
damit, dass im Land insgesamt 10'000 Gehörlose und eine Mio. Hörbehinderte leben.
Die letzten Entwicklungen in puncto Integration von Gehörlosen seien zwar positiv
(politische Teilhabe, öffentliches Fernsehen), doch seien noch immer dreimal mehr
Gehörlose von Arbeitslosigkeit betroffen und «aufgrund Kommunikationsbarrieren
unverhältnismässig benachteiligt».
Im August empfahl der Bundesrat die Postulate zur Annahme, der Nationalrat folgte
dieser Empfehlung im September diskussionslos. 4

POSTULAT
DATUM: 27.09.2019
CHRISTIAN GSTEIGER
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Im Parlament war die Kulturbotschaft 2016–2020 weniger umstritten als die
Vernehmlassungsergebnisse des Vorjahres vermuten liessen – gemäss der NZZ waren
die Debatten gar "andächtig ruhig wie in einem Museum". National- und Ständerat
zeigten sich durchgehend einig, schätzten die vorliegende Botschaft grossmehrheitlich
als ausgewogen ein und schickten keinen der zehn beratenen Entwürfe in die
Differenzbereinigung. Während jedoch die bundesrätlichen Beschlüsse zu den
Zahlungsrahmen in den Bereichen Film (CHF 253,9 Mio.), Kulturgütertransfer (CHF 3,9
Mio.), Heimatschutz und Denkmalpflege (CHF 132,6 Mio.), Nationalmuseum (CHF 160,6
Mio.), Sprachen und Verständigung (CHF 75,5 Mio.), Schweizerschulen im Ausland (CHF
110,1 Mio.) sowie für Pro Helvetia (CHF 210,9 Mio.) im Parlament eine Mehrheit fanden,
wich das gesetzgebende Organ betreffend Finanzhilfen des BAK leicht vom Entwurf des
Bundesrates ab. In letzterem Bereich beschloss der erstberatende Ständerat auf
Anraten seiner Kommissionsmehrheit eine Aufstockung der Mittel für Museen und
Sammlungen um CHF 3 Mio. zur Förderung der Chancengleichheit bei der
Mittelvergabe. Erfolglos wehrten sich bürgerliche Parlamentarier – und dabei in erster
Linie und grossmehrheitlich SVP-Vertreter – gegen die Aufstockung der gesamten Mittel
um 3,4% im Vergleich zur Kulturbotschaft 2012–2015; entsprechende Minderheiten
Germann (svp, SH) und Müri (svp, NR) mit dem Antrag auf Rückweisung und Plafonierung
der Mittel auf dem Stand der Vorperiode wurden in beiden Räten deutlich abgelehnt.
Dasselbe Schicksal ereilte in der Kantonskammer ein Rückweisungsantrag Föhn (svp,
SZ), welcher mit der Kulturbotschaft eine Zentralisierung der Kulturförderung
befürchtete und dem Antrag der Minderheit Germann (svp, SH) unterlag. In seinen
ausführlichen Stellungnahmen machte Bundesrat Berset unter anderem deutlich, dass
es hier in erster Linie um eine bessere Koordination zwischen den verschiedenen
Entscheidungsebenen gehe und keinesfalls um eine Bevormundung aus Bundesbern.
Weitere Rednerinnen und Redner rechtfertigten die Mittelerhöhung ferner mit der
Ausweitung der Kulturförderung auf zusätzliche Bereiche, die zum einen auf in der
Zwischenzeit vom Parlament gefasste Beschlüsse zurückgehen, denen zum anderen
jedoch auch ein Verfassungsauftrag zugrunde liegt: So soll mit der Kulturbotschaft der
im Jahr 2012 angenommene Gegenvorschlag zur Volksinitiative "jugend+musik"
umgesetzt werden. Die entsprechende Änderung des Kulturförderungsgesetzes
passierte den Ständerat mit 39 zu 6 und den Nationalrat mit 136 zu 51 Stimmen in der
Sommersession relativ unproblematisch. Dass die Kultur auch in finanziell
angespannten Zeiten etwas kosten darf – und dabei sogar noch etwas mehr im
Vergleich zur vergangenen Vierjahresperiode – stiess in den Medien auch auf negative
Resonanz. Als Sprachrohr der Ostschweiz freute sich hingegen das St. Galler Tagblatt
(SGT): Von den zusätzlichen CHF 3 Mio. für Museen und Sammlungen sollen auch solche
Institutionen profitieren, die bis anhin noch nicht in den Genuss von Fördergeldern
gekommen sind. Die Vergabe der Gelder soll neu nach klar festgelegten Kriterien
erfolgen. Das SGT rechnete der Stiftsbibliothek St. Gallen hier künftig grosse Chancen
für finanzielle Unterstützung ein. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2015
MARLÈNE GERBER

Sprachen

"Rüebli-Votum schwächt den Bildungsraum", titelte die Basellandschaftliche Zeitung
nach Annahme der Mundart-Initiative im Kanton Aargau und sah eine weitere Hürde
für die allfällige Schaffung eines gemeinsamen Nordwestschweizer Bildungsraumes. Im
Gegensatz zu den Kantonen Glarus und Luzern, deren Stimmbevölkerung ähnliche
Anliegen im Vorjahr versenkt hatten, sprachen sich die Aargauerinnen und Aargauer am
18. Mai 2014 für eine Volksinitiative der Schweizer Demokraten aus, die Mundart als
grundsätzliche Unterrichtssprache im Kindergarten festlegt. Der Kanton Aargau reiht
sich somit hinter Zürich als zweiter Gliedstaat ein, der das Hochdeutsch gänzlich aus
dem Kindergartenalltag verbannt. Für eine gleichwertige Behandlung von Schweizer-
und Hochdeutsch hatte sich 2011 der Kanton Basel-Stadt ausgesprochen. Nationalrat
Romano (cvp, TI) äusserte aufgrund des Aargauer Stimmentscheids die provozierenden
Fragen, ob es einer Verfassungsänderung bedürfe, damit Mundart anstelle des
Hochdeutschen den Status einer Landessprache erhalten könne und ob die
lateinischsprachigen Schulen in Zukunft Mundart unterrichten müssten, um den
nationalen Zusammenhalt zu sichern. Bundesrat Berset sah in beiderlei Hinsicht keinen
Handlungsbedarf. Erfolgreich war die Unterschriftensammlung der SVP des Kantons

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.05.2014
MARLÈNE GERBER
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Zug, die im September eine weitere kantonale Mundart-Initiative bei den Behörden
deponierte. 6
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und 27.12.12.
2) AB NR, 2016, S. 1455 ff.
3) AB SR, 2018, S. 991 ff.; Bericht WAK-SR vom 1.11.18
4) AB NR, 2019, S. 1937; AB NR, 2019, S. 1938; AB NR, 2019, S. 1938 ; AB NR, 2019, S. 1938  
5) AB NR, 2015, S. 1307; AB NR, 2015, S. 784 ff.; AB SR, 2015, S. 159 ff.; AB SR, 2015, S. 686; BBl, 2015, S. 4859 f.; BBl, 2015, S.
4861 ff.; BBl, 2015, S. 9319 ff.; Presse vom 3.6.15; BaZ, SGT, TG, 13.3.15; SGT, 25.4.15; NZZ, SGT, 3.6.15
6) LZ Online, 17.9.14; BLZ, 21.5.14; SO, 8.6.14; NZZ, 29.7.14

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.90 - 01.01.20 4


